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1 Kurzinformationen zur Szene 

9. Jahrgangsstufe / Gymnasium / Thema: Soll ein weiteres NPD-Verbot versucht werden? / 

Diskussion / Zeitpunkt der Originalaufnahme: 2013 

2 Was geschieht vor und nach der gezeigten Szene? 

2.1 Vorstunden 

Die Schüler*innen haben zuvor ein zweistündiges Argumentationstraining absolviert, in dem 

sie sich mit verschiedenen Arten von Argumenten und Scheinargumenten auseinandergesetzt 

haben. Dabei wurden Probleme aus unterschiedlichen Inhaltsbereichen des sozialwissen-

schaftlichen Unterrichts diskutiert.  
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2.2 Doppelstundenblock 1 

Dauer: 90 Minuten – zur reinen Kontextinformation; nur die grau hinterlegte Phase im 

Doppelstundeblock II wird im Video teilweise abgebildet 

Wichtige Information zum Unterrichtsgeschehen: In diesem Abschnitt werden die 

tatsächlich durchgeführten Unterrichtshandlungen im Originalmaterial zusammengefasst. Es 

handelt sich nicht um einen der Stundenplanung zugrundeliegenden Verlaufsplan. 

 

Abbildung 1: Stundenverlaufsplan Doppelstundenblock 1 
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2.3 Doppelstundenblock 2 (Folgewoche) 

Dauer: 90 Minuten 

 

Abbildung 2: Stundenverlaufsplan Doppelstundenblock 2 
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3 Sitzplan zu No. 16: Einstieg mit Zitaten (JG 8) 

Wichtige Information: Für eine prägnantere Darstellung der fachdidaktisch relevanten 

Elemente wurde die Klassenstärke auf 14 bis 16 Schüler*innen reduziert. Falls Namen im 

Animationsfilm verwendet und im Sitzplan angegeben werden, handelt es sich um fiktive 

Namen. 

Der Sitzplan bildet die Sitzordnung zu Beginn der Stunde ab – die Sitzordnung ändert sich 

während des gezeigten Ausschnitts mehrmals. 

 

Abbildung 3: Sitzplan zu No. 16 
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4 Auszüge aus dem Material der Schüler*innen 

Wichtige Information: Die Autor*innentexte stammen von Dorothee Gronostay. 

4.1 Auszug aus einem Text zum NPD-Verbot 

„Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands wurde im Jahr 1964 gegründet. Sie wird vom 

Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet und als rechtsextrem bewertet. Rechtsextreme 

vertreten ein Menschenbild, das zwischen höher- und minderwertigen Menschen 

unterscheidet, je nachdem, zu welcher Volksgruppe sie gehören. Die Deutschen sind nach 

dieser Vorstellung anderen Völkern überlegen. Zu den Feindbildern der Rechtsextremisten 

zählen Zuwanderer (Asylsuchende, Flüchtlinge) und Juden. So verfolgt die NPD in ihrem 

Wahlprogramm zum Beispiel das Ziel der „Ausländerrückführung“. Dabei will die NPD auch 

deutsche Staatsbürger „rückführen“, die sie aufgrund ihrer ethnischen Herkunft nicht als 

Deutsche anerkennt. So kann zum Beispiel ein Schwarzer, ein Muslim oder ein Jude aus Sicht 

der NPD kein Deutscher sein. […] 

Im Jahr 2003 hat das Bundesverfassungsgericht geprüft, ob die NPD als Partei gegen die 

Verfassung verstößt und darum verboten werden muss. Die NPD wurde seit Jahren von 

Mitarbeitern des Verfassungsschutzes beobachtet. Dabei wurden auch sogenannte „V-Leute“ 

eingesetzt. […] Das Bundesverfassungsgericht hat ein Verbot der NPD abgelehnt. Als Grund 

nannte es die vielen V-Leute in der NPD. Ein erneutes Verbotsverfahren ist möglich. Dazu 

müssten aber die V-Leute aus der NPD abgezogen werden.“ 

4.2 Auszug aus einem Text zu Parteienverboten 

„Eine politische Partei ist ein Zusammenschluss von Menschen mit gleichen politischen Zielen. 

Parteien wollen die Politik in ihrem Sinne beeinflussen. Dazu beteiligen sie sich an Wahlen 

und stellen Kandidaten auf. […] 

Weil Parteien so bedeutsam sind für die parlamentarische Demokratie, kann nur das höchste 

deutsche Gericht ein Verbot verfügen: das Bundesverfassungsgericht* in Karlsruhe. Dass es 

diese Möglichkeit überhaupt gibt, ist durchaus umstritten. […] 

Um aber zu verhindern, dass noch einmal eine Partei mit verfassungsfeindlichen Zielen auf 

legale Weise an die Macht kommt - so wie die NSDAP* 1933 -, haben die Autoren des 

Grundgesetzes bewusst die Möglichkeit eines Parteiverbots vorgesehen, um die Demokratie 

"wehrhaft" zu machen. Nach dem Konzept der „Wehrhaften“ oder auch „Streitbaren 

Demokratie“ darf der Staat gegen Demokratiefeinde vorgehen und beispielsweise (in eng 

begrenztem Rahmen) Bürgern Grundrechte entziehen, Vereine oder eben Parteien verbieten.  

[…] 



  
  
  

9 
 

Unter welchen Voraussetzungen kann eine Partei verboten werden? In Artikel 21 (Absatz 2) 

Grundgesetz heißt es: „Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer 

Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen 

oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind 

verfassungswidrig. Über die Frage der Verfassungswidrigkeit entscheidet das 

Bundesverfassungsgericht.“ Verfassungswidrig ist nicht dasselbe wie verfassungsfeindlich. 

Für ein Verbot reicht es nicht aus, wenn eine Partei verfassungsfeindlich ist, also ihre Ziele 

sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung richten. Verfassungswidrig und 

damit verbotsfähig ist erst, wer mit Gewalt gegen diese Grundordnung vorgeht oder Gewalt 

als Mittel propagiert.“ 

5 Schüler*innenmaterial zur Vorbereitung auf die Fishbowl-
Diskussion 

Wichtige Information: Die Materialien stammen aus dem Doppelstundenblock 2, erste und 

zweite Erarbeitungsphase. 

 

Abbildung 4: Schüler*innenmaterial 1 
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Abbildung 5: Schüler*innenmaterial 2 

 

 

Abbildung 6: Schüler*innenmaterial 3 
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Abbildung 7: Schüler*innenmaterial 4 

 

Abbildung 8: Schüler*innenmaterial 5 
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Abbildung 9: Schüler*innenmaterial 6 
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Lernen mit Animationsfilmen realer Szenen sozialwissenschaftlicher Unterrichtsfächer: ein digitales 

Lehr- und Lernangebot zur Professionalisierung angehender Lehrkräfte. 

Im Projekt LArS.nrw hat ein hochschulübergreifendes Team von Fachdidaktiker*innen weitere 

Comics, Animationsfilme sowie umfangreiche Lehr-/Lernmaterialien für den Einsatz in der 

Lehrer*innenbildung entwickelt. Alle Materialien stehen frei zugänglich auf ORCA.nrw (Open 

Resources Campus des Landes Nordrhein-Westfalen) zur Verfügung. 

Dieses Dokument ist lizensiert unter Creative Commons – Attribution-Share-Alike 4.0 

International (CC BY-SA 4.0); ausgenommen sind die Logos der Universitäten.

Bei Verwendung bitte wie folgt angeben: „Kontextinformation No. 16“ BY LArS.nrw. 
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